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Die Regierenden in Europa lie-
ben große Worte, wie die Be-

zeichnung „Europäischer Beschäf-
tigungspakt" für die von den euro-
päischen Staats- und Regierungs-
chefs auf dem Gipfel in Köln
beschlossene Vereinbarung zeigt.
Tatsächlich haben sie sich jedoch
auf einen zweimal jährlich stattfin-
denden makroökonomischen Dia-
log zwischen Vertretern der Regie-
rung, der EU-Kommission, der Eu-
ropäischen Zentralbank und der
Sozialpartner der Mitgliedstaaten
geeinigt. Ziel ist es, unter Berück-
sichtigung der Verantwortlichkeit
und Unabhängigkeit einen regel-
mäßigen Gedankenaustausch über
die Förderung von Wachstum und
Beschäftigung bei Wahrung der
Preisstabilität zu ermöglichen. Der
Beschäftigungspakt ist die dritte
Säule einer europäischen Beschäf-
tigungspolitik, die im Winter 1997
mit einem Sondergipfel in Luxem-
burg begonnen und in Cardiff im
Frühjahr 1998 fortgesetzt wurde.

Die Hoffnungen der Arbeitslosen
in Europa, daß durch den Beschäf-
tigungspakt zusätzliche Arbeits-
plätze geschaffen werden, dürften
sich nicht erfüllen, da die wirklichen
Ursachen der Arbeitslosigkeit nicht
angegangen werden. Sie wurden in
Cardiff benannt, als die europäi-
schen Staatschefs einen Appell an
alle Mitgliedstaaten unterzeichne-
ten, grundlegende Strukturrefor-
men voranzutreiben. Dabei wurden
ausdrücklich die Flexibilität der Ar-
beitsmärkte und der Abbau von
Hemmnissen für Unternehmen ge-
nannt. Doch in diesen Bereichen ist
in den einzelnen Mitgliedstaaten
bisher wenig geschehen. Und der
Beschäftigungspakt könnte sich bei
der Realisierung dieser Aufgabe so-
gar als kontraproduktiv erweisen.

Erstens ist die Einbeziehung der
Europäischen Zentralbank in den
makroökonomischen Beschäfti-
gungsdialog bedenklich. Nach der
Rollenzuweisung des Vertrages von
Maastricht kann die EZB nicht an
Koordinierungsbestrebungen teil-
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nehmen, die ihre Verpflichtung zur
Wahrung der Preisstabilität in Fra-
ge zu stellen drohen. Hier ist zu be-
fürchten, daß der makroökonomi-
sche Dialog dazu genutzt werden
soll, der auf Stabilität bedachten
Europäischen Zentralbank geldpo-
litische Zugeständnisse abzurin-
gen oder ihr, sollte sie standhaft
bleiben, in den Augen der Öffent-
lichkeit den Schwarzen Peter eines
Verursachers der Arbeitslosigkeit
zuzuschieben, um von der eigenen
Verantwortlichkeit abzulenken. So
gesehen ist der europäische Be-
schäftigungspakt eine weitere Ein-
richtung zur Vermischung der Ver-
antwortlichkeiten von Regierung,
Tarifparteien und Notenbank.

Weiter besteht die Gefahr, daß
mit dem Beschäftigungspakt trotz
aller gegenteiliger Absichtserklärun-
gen der Politiker ein erster Schritt in
Richtung einer zentralisierten eu-
ropäischen Beschäftigungspolitik
gemacht wurde, die Arbeitsplätze
mittels staatlicher Ausgabenpro-
gramme und dirigistischer Eingriffe
schaffen will. Daß derartige Be-
fürchtungen nicht von der Hand zu
weisen sind, zeigt das Drängen der
Gewerkschaften im Vorfeld des Köl-
ner Gipfels, im Beschäftigungspakt
europaweite Mindeststandards für
Löhne und Arbeitszeiten festzu-

schreiben und die Mittel für eu-
ropäische Beschäftigungs- und In-
frastrukturprogramme massiv auf-
zustocken.

Drittens ist zu befürchten, daß
sich die Regierungen der Mitglied-
staaten als Folge des Europäischen
Beschäftigungspaktes mit dem Hin-
weis, daß nun die Gemeinschaft für
die Beschäftigung zuständig sei,
aus ihrer nationalen Verantwortung
für die Arbeitslosigkeit stehlen und
überfällige Strukturreformen im je-
weiligen Land unterlassen. Die Be-
schäftigungsmisere in Europa kann
jedoch erfolgreich nur national be-
kämpft werden, das heißt es müs-
sen in jedem Land die Arbeitsmärk-
te grundlegend reformiert werden,
so daß für unterschiedliche Regio-
nen und Unternehmen unterschied-
liche Lohnhöhen möglich sind; des
weiteren muß die nationale Steuer-
und Abgabenlast für Unternehmen
gesenkt werden. Eine europäische
Beschäftigungspolitik mit ihrer Ten-
denz zur Vereinheitlichung ist für
die Lösung dieser Aufgabe der
grundlegend falsche Ansatz. Auf
der europäischen Ebene kann es
nur darum gehen, wie bisher wett-
bewerbshemmende oder wettbe-
werbswidrige Verzerrungen zu be-
seitigen.

Eine europäische Beschäfti-
gungspolitik wäre nur dann zielfüh-
rend, wenn wichtige beschäfti-
gungspolitische Kompetenzen von
den Nationalstaaten auf die Ebene
der Gemeinschaft übergegangen
wären. Dies ist aber nicht der Fall.
Nach wie vor liegen die wesentli-
chen Parameter für die Entwick-
lung von Beschäftigung und Ar-
beitslosigkeit wie beispielsweise
die Vereinbarung von Tarifverträ-
gen, das Arbeits- und Sozialrecht,
die Arbeitslosenversicherung und
die Arbeitsmarktpolitik, die Steuer-
gesetze und die öffentlichen Aus-
gaben im Bereich der Nationalstaa-
ten. Und damit sind die National-
staaten und nicht Europa vordring-
lich bei der Bekämpfung der Ar-
beitslosigkeit gefordert.
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